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Satzung 

zur äußeren Baugestaltung in 
bestimmten Teilen der Stadt 

Königstein im Taunus 
- Altstadtgestaltungssatzung - 

Altstadtgestaltungssatzung 
der Stadt Königstein im Taunus 

Gesetzesgrundlagen 
Aufgrund der §§ 14, 15, 118 Abs. 1 Nr. 1 
der Hessischen Bauordnung (HBO) vom 
16.12.1977 (GVBL.1978, IS. 2), geändert 
durch Gesetze vom 06.06.1978 (GVBL.I, S. 
317) und vom 10.07.1979 (GVBL.IS.179) in 
Verbindung mit dem §§ 5, 51 der Hessischen 
Gemeindeordnung (HGO) in der Fassung 
vom 01.04.1981 (GVBL.I,S. 66) hat die 
Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Königstein im Taunus in ihrer Sitzung am 
02.10.1986 folgende „Satzung zur äußeren 
Baugestaltung in bestimmten Teilen der 
Stadt Königstein -Altstadtgestaltungssat-
zung-„ beschlossen. 

Gesetzesgrundlagen 
Aufgrund der §§ 5 und 51 der Hessischen Gemeindeordnung 
in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. März 2005 
(GVBl I S. 142), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes 
vom 7. Mai 2020 (GVBl. S. 318) sowie der §§ 86 Abs. 1 Nr. 
23 und 91 Abs. 1 Nr. 2 der Hessischen Bauordnung (HBO) 
vom 28. Mai 2018 (GVBl. S. 198), geändert durch Gesetz 
vom 3. Juni 2020 (GVBL.S.378) hat die Stadtverordnetenver-
sammlung der Stadt Königstein im Taunus am xx.xx.2021 
folgende Satzung - Altstadtgestaltungssatzung - beschlossen. 

 

Präambel 
 
Die Altstadt des Heilklimatischen Kurorts Königstein im 
Taunus am Fuße der Burgruine und bereits im Mittelalter an 
einer wichtigen Verkehrsachse gelegen, entwickelte sich mit 
dem Ausbau der Burg zur Residenz und Festung, war Rast-
Ort und ab dem späten 16. Jahrhundert kurfürstlicher 
Verwaltungssitz. Im 19. Jahrhundert gaben das Kurwesen 
und der Bau von Sommerresidenzen neue Impulse. Von der 
mittelalterlichen, als Vorburg entstandenen Siedlung über die 
Erweiterungen des Barock bis zu den Parks und Villen der Zeit 
bis zum Ersten Weltkrieg ist die Stadtgeschichte in Strukturen 
und Bauten bis heute ablesbar.  

 
Das historisch, städtebaulich und baukünstlerisch einzigartige 
Stadtgefüge der Altstadt zu erhalten, zu pflegen und in 
seiner Charakteristik zu bewahren und weiterzuentwickeln, 
ist das Ziel dieser Satzung. 

§1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die Satzung gilt für den Bereich, der in der 
Kartenabzeichnung von der durchgehend 
schwarz markierten Begrenzungslinie um-
schlossen ist; die Kartenabzeichnung (Anlage 
1) ist Bestandteil dieser Satzung. 
 
 
 
 

§ 1 
Räumlicher Geltungsbereich 

 
Die Satzung gilt für den in Plan 1 dargestellten 
Geltungsbereich. Plan 1 (Geltungsbereich) ist Bestandteil 
dieser Satzung.  
 
 



§ 2 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
1. Die Satzung gilt für die äußere Gestal-

tung von baulichen Anlagen - insbeson-
dere durch Neubauten, Wiederaufbau-
ten, Umbauten, Bauerweiterungen, 
Bauerneuerungen, Bauinstandsetzun-
gen, Bauverschönerungen - und von 
Werbeanlagen und Warenautomaten. 

 
2. Bauliche Anlagen sind Anlagen im Sinne 

der Hessischen Bauordnung in ihrer je-
weils geltenden Fassung. 

 

§ 2 
Sachlicher Geltungsbereich 

 
1. Die Satzung gilt für: 

 
a) alle genehmigungspflichtigen Maßnahmen der Er-

richtung, Änderung und Nutzungsänderung (§ 66 
HBO), 

 
b) alle baugenehmigungsfreien Vorhaben und Beseiti-

gungen von Anlagen (§ 64 HBO), 
 
c) die Gestaltung der Freiflächen. 
 

2. Die Vorschriften der Satzung gelten insbesondere für 
die Erneuerung, Sanierung, Modernisierung und In-
standsetzung von 

 
a) Dächern, Dacheindeckungen, Dachaufbauten und 

-einbauten, 
 
b) Außenwänden und Fassaden, 
 
c) Fenstern, Schaufenstern, Türen und Toren, Außen-

treppen, Passagen, 
 
d) Markisen, Rollläden, Fensterläden, Jalousetten, 

Sonnenschirme, 
 
e) Werbeanlagen, 
 
f) Zu- und Abluftkanälen, Sonnenenergieanlagen 

und Außenbeleuchtung, Mülltonnenunterständen, 
Rauchabzugsanlagen, 

 
g) Einfriedungen, Mauern, Zäunen, stadtbildwirksa-

mer Begrünung und Freiflächen. 

§ 3 
Gestaltungsziel 

1. Bauliche Anlagen sind in den Gestal-
tungsbezügen nach § 3 Abs. 2 den vor-
bildhaften Gestaltungsbezügen über-
kommener baulicher Anlagen (§ 3 Abs. 
3) anzupassen und zu einem harmo-
nisch geschlossenen Straßenbild zu-
sammenzuführen. Für Werbeanlagen 
und Warenautomaten gilt § 10. 

 
2. Gestaltungsbezüge sind: 
 

1. Die Baumasse und die Stellung der 
Baukörper, auch im Verhältnis be-
nachbarter Baukörper zueinander, 
ihre Firstrichtung und die Trauf-
höhe der Dächer. 

§ 3 
Gestaltungsziele 

1. Die Altstadt soll in ihrer räumlichen Ausprägung sowohl 
was die Maßstäblichkeit, die Baumasse und Kubatur 
einzelner Gebäude betrifft, als auch hinsichtlich Details 
ihrer Formensprache, Materialität und Detailausprä-
gungen, z. B. Dachformen, Fensterteilungen etc., er-
halten werden. Die Satzung soll nicht verhindern, dass 
Neues entsteht. Aber, das Neue, das entsteht, soll sich 
einfügen und anpassen, soll den Rahmen, den die Um-
gebung vorgibt, nicht verlassen oder gar sprengen. 
Auch Details und Detailausbildungen müssen dabei 
passen und sich einfügen. Das historisch, städtebaulich 
und baukünstlerisch einzigartige Stadtgefüge der Alt-
stadt zu erhalten, zu pflegen und in seiner Charakteris-
tik zu bewahren und weiterzuentwickeln, ist das Ziel 
dieser Satzung. 

 



2. Die Fassaden nach ihrer Gliederung 
- insbesondere nach dem Verhältnis 
der geschlossenen Wandfläche zu 
den Wandöffnungen - und nach 
der Gestaltung durch Werkstoff 
und Farbe; nach Gestaltung, For-
mat und Abmessung der Wandöff-
nungen; nach Gestaltung der Fens-
ter, Läden, Schaufenster und Türen; 
nach vor- und rückspringenden 
Fassadenbestandteilen. 

 
3. Die Dachlandschaft nach Gestal-

tung der Dachformen, Dachnei-
gungen und der Dachabschlüsse, 
nach der Gliederung der Dachflä-
chen; nach der Gestaltung der 
Dachaufbauten, auch in ihrem 
Größenverhältnis zur Dachfläche 
und mehrerer Dachaufbauten zuei-
nander; nach Werkstoff und Farbe 
der Dacheindeckungen. 

 
4. Die Gestaltung von Einfriedigun-

gen, Toren, Mauern, Treppen, Gel-
ändern, Pflasterungen im Freiflä-
chenbereich. 

 
3. Vorbildhafte Gestaltungsbezüge über-

kommener baulicher Anlagen sind die in 
der Bilddokumentation (Anlage 2) zu-
sammengefassten Gestaltungsbezüge. 
Die Bilddokumentation und die zeichne-
rische Darstellung (Anlage 3) als Ergän-
zung zu § 8 Abs. 2 Satz 1 sind Bestand-
teil dieser Satzung. 

2. Alle baulichen Anlagen und Werbeanlagen sind in Ma-
terial, Farbe, Form, Maßstab und Gliederung gemäß 
dieser Satzung in das Gefüge und die Gestalt der Alt-
stadt einzupassen. 

 
3.  Gestaltungsbezüge sind: 

a) die Baumassen und die Stellung der Baukörper, 
auch im Verhältnis benachbarter Baukörper zuei-
nander, ihre Firstrichtung und die First- und Trauf-
höhe der Dächer, 

 

b) die Fassaden nach ihrer Gliederung - insbesondere 
nach dem Verhältnis der geschlossenen Wandflä-
chen zu den Wandöffnungen - und nach der Ge-
staltung durch Werkstoff und Farbe; nach Gestal-
tung, Format und Abmessung der Wandöffnun-
gen, nach Gestaltung der Fenster, Läden, Schau-
fenster und Türen; nach vor- und zurückspringen-
den Fassadenbestandteilen, 

 

c) die Dachlandschaft nach Gestaltung der Dachfor-
men, Dachneigungen und der Dachabschlüsse, 
nach der Gliederung der Dachflächen; nach der 
Gestaltung der Dachaufbauten, auch in ihrem 
Größenverhältnis zur Dachfläche und mehrerer 
Dachaufbauten zueinander; nach Werkstoff und 
Farbe der Dacheindeckungen, 

 

d) die Gestaltung von Freiflächen, Einfriedigungen, 
Toren, Mauern, Treppen, Geländern, Pflasterungen 
im Freiflächenbereich, 

 
e) die Gestaltung von Vordächern, Sicht-, Sonnen- 

und Regenschutz. Hier insbesondere von Rollläden, 
Klappläden, Markisen, Sonnenschirmen und Krag-
dächern, 

 

f) die Gestaltung von Werbeanlagen. 

§ 4 
Baukörper 

1. Bauliche Anlagen haben sich nach 
Breite und Tiefe der Baukörper und 
nach ihrer Baumasse harmonisch in die 
Umgebung einzufügen. Bei straßensei-
tig benachbarten baulichen Anlagen soll 
in diesen Vorgaben gewechselt werden. 

 
2. Bauliche Anlagen müssen durch Gliede-

rung der Fassaden, der Dachflächen und 
der Dachaufbauten Kleinmaßstäblich-
keit aufweisen. 

 
 
 
 
 

 



3. Die Höhen straßenseitig benachbarter 
baulicher Anlagen sind, auch in den 
Traufhöhen der Dächer, unterschiedlich 
zu gestalten; die Höhen baulicher Anla-
gen sind entsprechend dem natürlichen 
Gefälle zu staffeln. 

 
4. Es soll ein Wechsel in der Giebel- und 

Traufständigkeit straßenseitig benach-
barter baulicher Anlagen zur Straße 
herbeigeführt werden, soweit sich ein 
solcher Wechsel harmonisch in die Um-
gebung einfügt. 

§ 5 
Gliederung 

1. Die Fassadengliederung muss sich den 
überkommenen Bauvorbildern anpas-
sen. 

 
2. Das Verhältnis der geschlossenen 

Wandfläche zu der aus den Wandöff-
nungen (Fenster, Türöffnungen) gebil-
deten Fläche ist so zu gestalten, dass die 
geschlossene Wandfläche ihren wand-
bildenden flächenhaften Charakter 
nicht verliert. Durch Wandöffnungen im 
Erdgeschoss darf der das Obergeschoss 
tragende Eindruck für das Erdgeschoss 
nicht verloren gehen. 

 
3. Die Fassaden sind horizontal - etwa 

durch Brüstungs- oder Geschossgesimse 
oder auch durch eine Zusammenfas-
sung der Einzelfenster durch Fensterlä-
den - und vertikal – etwa über die Aus-
bildung der Fensterachsen - zu gliedern. 

 
4. In der Gebäudefassade sollen Gebäu-

desockel gebildet werden. Wird der So-
ckel ohne gemauerten Vorsprung durch 
unterschiedlichen Verputz hergestellt, 
ist der Sockel mit der übrigen Außen-
wand bündig ohne Absatz herzustellen. 
Der Sockel muss sich in seiner Höhe der 
übrigen Fassade proportional unterord-
nen. 

 

§ 5 
Außenwände und Fassaden 

 
5.1 Gebäudeproportion, -kubatur, -stellung, und 

Höhenlage 
 
Zugelassen sind unterschiedliche First- und Traufhöhen be-
nachbarter Gebäude. 
 
5.2 Fassadengliederung 
 
1. Zugelassen sind: 
 

a) Lochfassaden mit stehenden Fensterformaten, ver-
putzt, verschiefert oder Sichtfachwerk. Verhältnis 
Fenster zu Fassade mit wandbildendem Eindruck, 
d.h. Fensterfläche deutlich geringer als die Wand-
fläche. 

 
b) Wandöffnungen im Erdgeschoss, die den tragen-

den Eindruck für das Obergeschoss erhalten. Die 
Wandöffnungen dürfen nicht so groß werden, 
dass dieser tragende Eindruck verloren geht.  

 
2. Nicht zugelassen sind: 
 

a) Fassaden mit Fliesenbelag, 
 
b) Klinkerverkleidungen oder Holzverschalung, wenn 

nicht historisch vorhanden,  
 
c) Wandöffnungen, die im Erdgeschoss keinen tra-

genden Eindruck für das Obergeschoss erzeugen. 
 
5.3 Sockelzone 
 
1. Zugelassen sind Gebäudesockel verputzt oder aus Na-

tursteinen wie Sandstein, Taunusquarzit, Basalt, Ba-
saltlava, Granit (nicht glänzend). 

 
2. Nicht zugelassen sind Fliesen- und Keramiksockel sowie 

Sockelverkleidungen in Metall und Kunststoff. 



5.4 Konstruktion und Material 
 
1. Für vorhandene und neue Hauptgebäude sind massives 

Mauerwerk mit Außenputz als Kellenputz, Kieselwurf-
putz, als mit dem Besen abgezogener Putz oder 
abgeriebener mineralischer Putz sowie Schieferverklei-
dungen zugelassen.  

 
2. Für Nebengebäude sind massives Mauerwerk oder 

Holzständerkonstruktionen mit Ausfachungen, Fassa-
den der Nebengebäude verputzt, mit Holzschalung 
oder Schieferverkleidung zugelassen. 

 
3. Nicht zugelassen sind stark gemusterte Putzarten wie 

z. B. Rauh- und Zierputze, Fassadenbleche, Kunst-
stoffverkleidungen, Fassadenfliesen und glänzende Be-
schichtungen.  

 
4. In Ausnahmefällen sind Holzverschalungen an Haupt-

gebäuden gestattet, wenn diese historisch an Be-
standsgebäuden vorhanden sind/waren. 

 
5.5 Gebäudedämmung 
 
1. Im Geltungsbereich dürfen grundsätzlich nur nicht 

brennbare Dämmmaterialien verwendet werden. 
 
2. Zugelassen sind Außenwanddämmungen an Gebäu-

den, wenn die Fassade in ihrem stadtbildprägenden Er-
scheinungsbild nicht verändert wird.  

 
3. Nicht zugelassen sind: 
 

a) Schaumkunststoffe wie Polystyroldämmungen, Po-
lyurethandämmungen, 

 
b) das Überdämmen von vorhandenen Stadt- und 

Gebäudegestalt bestimmenden Bauteilen und Fas-
sadenelemente, wie z. B. gestaltete Hauseingänge, 
Tore, Rahmungen, Klappläden, Erker, Gesimse und 
Gewände, Sockel, Wappen etc. 

 
Diese sind sichtbar zu lassen, im Originalzustand zu 
erhalten und zu sanieren oder ggf. zu ersetzen. 
Sichtfachwerk darf nicht überdämmt werden bzw. 
ist freizulegen. 

 
4. Gebäudedämmungen, die in den öffentlichen Ver-

kehrsraum hineinragen bzw. die Grundstücksgrenze 
zur öffentlichen Fläche überschreiten, sind mit der 
Stadt Königstein im Taunus abzustimmen und von die-
ser zu genehmigen. 

 
 
 



5.6 Lichtelemente an/auf der Fassade 
 
Nicht zugelassen sind Lichterketten, bewegtes Licht und 
Lampen mit Werbung. 
 
Ausnahme: Jährliche Advents- und Weihnachtszeit in unmit-
telbarer Verbindung mit weihnachtlicher Dekoration. 
 
5.7 Klimaanlagen/Abgasanlagen an/auf der Fassade 
 
1. Zugelassen sind Klimaanlagen nur an von öffentlicher 

Fläche aus nicht einsehbaren Gebäudeteilen. 
 
2. Nicht zugelassen sind Schornsteine/Abgasanlagen aus 

Edelstahl oder Kunststoff an/auf Fassaden. 

§ 6 
Farbliche und werkliche Gestaltung 

1. Die Außenwände baulicher Anlagen 
sind zu verputzen, soweit die Satzung 
nichts anderes bestimmt. 

 
2. Außenputz ist als Kellenputz, Kiesel-

wurfputz, als mit dem Besen abgezoge-
ner Putz, als mit der Holzscheibe abge-
riebener Putz handwerklich aufzutragen 
oder in einem Verputz herzustellen, der 
diesen Putzarten im Erscheinungsbild 
gleichkommt. Putzfassaden sind in 
warmen Tönen anzulegen und auf die 
Farbe benachbarter baulicher Anlagen 
harmonisch abzustimmen; glänzende, 
grelle oder graue Farbtöne, Werkstoffe 
mit glänzenden oder metallisch wirken-
den Oberflächen, Kunststoffverkleidun-
gen sind nicht gestattet. 

 

3. Gebäudesockel sind in heimischem Na-
turstein (wie etwa Taunusquarzit, Ba-
salt, Basaltlava, Sandstein), in heimi-
scher Naturverkleidung oder, soweit § 5 
Abs. 4 Satz 2 der Satzung zutrifft, in 
Zementputz, Sichtputz ohne Feinbe-
handlung der Oberfläche auszuführen; 
kleinformatige Steine sind nicht zuläs-
sig. Die Farbe des Sockels ist, auch nach 
der Farbe des verwendeten Werkstoffs, 
mit den Farbtönen der übrigen Fassade 
harmonisch abzustimmen. 

 

4. Außentreppen, Eingangsbereiche sollen 
in heimischem Naturstein (wie etwa 
Taunusquarzit, Basalt, Basaltlava, Sand-
stein) oder in heimischer Natursteinver-
kleidung ausgeführt werden. Geschlif-
fene und polierte Oberflächen sind un-
zulässig. 

5.8 Farbgestaltung  
 
1. Zulässig sind Farbtöne aus dem Spektrum der Kalk- und 

Mineralfarben, beschränkt auf die Bandbreite der tradi-
tionellen Farbgebung (siehe Anlage 2). 

 
2. Nicht zulässig sind chemische Bunt- und grelle Farben. 
 
3. Innerhalb der Gesamtanlage ist die Genehmigung der 

Unteren Denkmalbehörde erforderlich. 



5. Außengeländer sollen in Holz mit einem 
naturfarbenen oder mit einem decken-
den Anstrich oder in Eisen mit einem 
graphitenen oder schwarzen Anstrich 
jeweils handwerklich schlicht ausgeführt 
werden. 

 
6. Fachwerk ist freizulegen oder freizuhal-

ten und in Stand zu setzen, wenn es 
sich um historisches, auf Sicht bestimm-
tes Fachwerk handelt. 

§ 7 
Fenster, Türen, Schaufenster, Läden, 

Jalousien, Markisen 
1. Fenster, Schaufenster, Läden, Außentü-

ren, Jalousien, Markisen müssen sich in 
Größe und Maßverhältnissen und in 
Material und Farbe in die bauliche An-
lage und in das Straßenbild harmonisch 
einfügen. Fenster, Schaufenster und 
Außentüren sind in einem stehenden 
Rechteckformat unter Ausbildung der 
Fensterumwandung - wie etwa durch 
Futter und Verkleidung, Gewände, Putz-
faschen - auszuführen. 

 
2. Fenster sollen mind. eine in der Mitte 

senkrecht verlaufende Teilung aufwei-
sen. Vorhandene Fenstersprossen sind 
zu erhalten. 

 
3. Glasbausteine sind bei den der Straße 

zugewandten Fassaden nicht gestattet. 
 
4. Fensterläden sollen als Klappläden 

ausgeführt werden. 
 
5. Die Rahmen der Fenster, Schaufenster, 

Außentüren sind in Holz oder in Metall 
auszuführen und möglichst deckend zu 
streichen; Aluminium-Fenster sind nur in 
Schwarz oder Weiß zulässig. 

 
6. Tür- und Fenstervergitterungen sollen 

möglichst schlicht ausgeführt werden. 
 
7. Markisen und Jalousien haben die Glie-

derung der Fassade aufzunehmen und 
sich in sie nach Größe und Farbe har-
monisch einzufügen. Feststehende 
Korbmarkisen sind nicht gestattet. 

§ 6 
Fenster 

 
6.1 Gliederung und Material 
 
1. Zugelassen sind Fenster mit aufrechtstehenden Fenster-

formaten. Typisch ist das Seitenverhältnis von Fenster-
breite zu Fensterhöhe von 2:3 bzw. 3:4. Ebenfalls sind 
Fenster mit Sprossenteilungen gemäß vor beschriebe-
nen Größen zugelassen. 

 
2. Bei allen Gebäuden in der Altstadt sind nur Holzfenster 

zugelassen. 
 
3. Nicht zugelassen sind: 

a) Fenster aus Kunststoff oder Aluminium sowie Glas-
bausteine, 

 
b) großflächige Fenster ohne weitere Unterteilung 

und liegende Fensterformate, 
 
c) aufgesetzte oder im Scheibenzwischenraum 

befindliche nicht glasteilende Sprossen, 
 
d) das Zusammenfassen von vorhandenen Öffnungen 

zu horizontalen Fensterbändern, 
 
e) aufgesetzte sichtbare Aluleisten auf Wetterschen-

keln. 
 
4. Abweichend zugelassen sind andere Formate, wenn sie 

gestalterisch, historisch und/oder funktional begründet 
sind. 

 
5. Abweichend zugelassen sind weiter Fenster aus Metall, 

wenn diese Materialausführung charakteristisch ist für 
den vorhandenen Gebäudetypus.  

 
6.2 Sonnenschutz 
 
1. Zulässig sind Holzklappläden bei Altbauten sowie bei 

Neubauten auch Holzschiebeläden und verdeckt einge-
baute innenliegende Rollladenkästen. 



2. Nicht zugelassen sind aufgesetzte außenliegende Rollla-
denkästen. 

 
3. Markisen und Jalousien sind nur bei Schaufenstern zu-

gelassen und haben sich der Gliederung der Fassade 
unterzuordnen, sie sollen sich in Farbe und Größe har-
monisch in das Gesamtbild der Fassade einfügen.  

 
4. Abweichend können zugelassen werden Markisen über 

Terrassen, wenn diese nicht von öffentlichen Bereichen 
einzusehen sind. 

 
§ 7 

Schaufenster 
 

7.1 Material und Gliederung 
 
1. Zugelassen sind: 
 

a) Schaufenster im Erdgeschoss als Holzkonstruktion, 
 
b) Schaufenster mit stehenden und quadratischen 

Formaten in einer Breite von maximal 2,5 m, 
 
c) Markisen und Jalousien. 
 

Sie haben sich der Gliederung der Fassade unter-
zuordnen und sollen sich in Farbe und Größe in 
das Gesamtbild der Fassade einfügen. Dies ist mit 
der Stadt Königstein im Taunus abzustimmen. 
 

2. Nicht zugelassen sind Schaufensteranlagen aus Kunst-
stoff oder glänzenden Metalloberflächen sowie Grö-
ßere, nicht unterteilte querliegende Glasflächen. 

 
3. Abweichend zugelassen sind Schaufenster über 2,5 m 

Breite, wenn dies dem Gebäudetypus nicht wider-
spricht. Die Schaufenster müssen deutlich gegliedert 
sein. 

 
§ 10 

Vordächer, Sicht-, Sonnen- und Regenschutz 
 

10.1 Klappläden 
 
1. An bestehenden historischen Gebäuden sind nur Fens-

terklappläden aus Holz zugelassen. 
 
2. Fensterklappläden aus Kunststoff oder Metall sind nicht 

zugelassen. 
 

10.2 Rollläden 
 
1. Historische Rollläden sind zu erhalten bzw. bei 

Erneuerung in gleicher Form, Gestaltung und Größe zu 
ersetzen. 



2. Bei Neubauten sind Rollläden, wenn sie auf die Fenster-
öffnung bezogen, putzbündig und im geöffneten Zu-
stand nicht sichtbar sind, zugelassen. 

 
3. Aufsatzrollläden auf der Fassade außenliegend sind 

nicht zugelassen. 
 
4. Abweichend können im Einzelfall Aufsatzrollläden auf 

der Fassade außenliegend zugelassen werden, wenn 
eine solche Anordnung konstruktiv nicht anders mög-
lich ist und dadurch das Gebäude in seiner äußeren Ge-
staltung sowie das Straßenbild nicht nachhaltig beein-
flusst wird.  

 
10.3 Markisen und Kragdächer 
 
1. Zugelassen sind: 
 

a) Markisen und Kragdächer nur in der Erdgeschoss-
zone über Schaufenstern und Ladeneingangstüren, 

 
b) Kragdächer aus leichten Stahl-Glaskombinationen, 
 
c) transparent gestaltete Kragdächer, 
 
c) Fallarm- und Gelenkarmmarkisen. 

 
2. Im Bereich der Hauptachsen der Altstadtsatzung sind 

für Markisen und Sonnenschirme nur folgende Farben 
zugelassen: 

 
a) RAL 3004 
 
b) RAL 1013 
 
c) RAL 7044 
 
d) RAL 1018 

 
3. Nicht zugelassen sind: 
 

a) massive Kragdächer aus Betonkragplatten o. ä., 
 
b) Markisen und Kragdächer in Obergeschossen, 
 
c) Überdachung von Außengastronomie in Form von 

Pavillons.  
 
4. Bei Auskragung von Markisen und Kragdächern in den 

öffentlichen Raum ist eine Sondernutzungsgenehmi-
gung durch die Stadt Königstein im Taunus erforder-
lich. 

 
 
 



10.4 Sonnenschirme 
 
Zugelassen sind Sonnenschirme in den Farben:  
 
a) RAL 3004 
 
b) RAL 1013 
 
c) RAL 7044 
 
d) RAL 1018 
 
10.5 Vordächer 
 
1. Zugelassen sind Vordächer als leichte Konstruktionen 

zum Schutz von Eingängen, wenn sie als besondere 
Bauteile auf die Fassade abgestimmt und mit dieser ge-
plant sind. 

 
2. Nicht zugelassen sind feststehende massive Vordächer 

aus Betonkragplatten o. ä. 

§ 8 
Dachlandschaft 

1. Die Dachfläche muss in einem harmoni-
schen Verhältnis zum Baukörper stehen. 

 
2. Dächer sind in den vorbildhaften Dach-

formen und Dachneigungen überkom-
mener baulicher Anlagen (§ 3 Abs. 3) 
als Sattel-, Pult-, Walm- oder Mansard-
dach auszubilden; Sattel-, Pult- und 
Walmdächer müssen eine Dachneigung 
von wenigstens 45° aufweisen, die Nei-
gungen der Dachflächen von Mansar-
ddächern bestimmen sich nach der 
zeichnerischen Darstellung (Anlage 3). 
Dächer und Dachaufbauten straßensei-
tig benachbarter baulicher Anlagen sind 
nach Dachformen, Fläche, Gliederung 
und Dachneigung so unterschiedlich zu 
gestalten, dass hierdurch ein auffälliger 
Wechsel in der Dachlandschaft entsteht. 
Bestehende Firsteinrichtungen sind bei-
zubehalten. 

 
3. Dachaufbauten sind in ihrer Gesamtge-

staltung, in ihrer Dachneigung, in ihrer 
Anordnung im Bereich der Dachfläche 
und in ihrem Größenverhältnis zur 
Dachfläche in den vorbildhaften Gestal-
tungsbezügen überkommener baulicher 
Anlagen (§ 3 Abs. 2) als Giebelgauben 
oder Giebelzwerchhäuser auszubilden. 
Bei mehreren Dachgauben oder bei ei-
ner Verbindung von Dachgauben mit 

§ 4 
Dächer 

 
4.1 Dachform und Dachneigung 
 
1. Bei historischen Gebäuden sind die vorhandenen Dach-

formen zu erhalten bzw. bei Umbau- und Sanierungs-
maßnahmen wiederherzustellen. 

 
2. Werden Dachstühle erneuert, so soll die bisherige 

Dachneigung beibehalten werden. Dies ist mit der 
Stadt Königstein im Taunus abzustimmen.  

 
3. Zugelassen sind für Hauptgebäude und straßenseitige 

Nebengebäude: 
 

a) steile Satteldächer, 
 
b) Krüppelwalmdächer, 
 
c) Walmdächer, 
 
d) Mansarddächer. 

 
4. Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden sind mit 

einer symmetrischen Dachneigung von mindestens 45° 
zugelassen. Bei Mansarddächern ist der untere Teil der 
Konstruktion mit einer Dachneigung von 65° bis 75° 
herzustellen, während der obere Teil des Mansardda-
ches einen Neigungswinkel von 30° erhalten sollte. 

 
Abweichend dazu kann in Ausnahmefällen eine gerin-
gere Dachneigung gestattet werden, um eine Anpas-
sung an Nachbargebäude zu erzielen. 



einem Zwerchhaus müssen sich diese in 
ihren Größenverhältnissen zueinander 
harmonisch in die Dachfläche einfügen. 
Schleppgauben, Dacheinschnitte zur 
Ausbildung von Dachterrassen sind 
nicht gestattet. 

 
4. Es sind Tonbiberschwänze, Tonfalzpfan-

nen, Betonbiberschwänze, Betonfalz-
pfannen in Naturziegelrot oder Schiefer 
zu verwenden. 

 
5. Liegende Dachfenster und Glasdach-

fenster sind nur in Dachflächenberei-
chen gestattet, die von der Straße nicht 
einsehbar sind. 

5. Nicht zugelassen sind Flachdächer. 
 
6. Abweichend zugelassen werden können kleinere An-

bauten mit untergeordneten Flachdächern, die als Ter-
rasse/Balkon genutzt oder begrünt werden. In Aus-
nahmefällen können für untergeordnete Nebenge-
bäude und Anbauten, sehr schmale Gebäude und in 
nicht einsehbaren Bereichen Pult- und Flachdächer er-
laubt werden. Dies ist mit der Stadt Königstein im 
Taunus abzustimmen.  

 
4.2 Dachaufbauten/Einzelgauben 
 
1. Die Lage und Anordnung von Gauben und Zwerchhäu-

sern soll auf die Gliederung der Fassade abgestimmt 
werden. Es ist ein Mindestabstand von 70,0 cm zu Ort-
gang, Traufe, First sowie Dachkehle, Grat etc. einzuhal-
ten. Dies gilt auch für den Abstand von Zwerchhäusern 
zum First. Des Weiteren ist ein Mindestabstand von 
Gauben und Zwerchhäusern zu Brandwänden von 
Nachbargebäuden von 1,25 m einzuhalten.  

 
2. Zulässige Abstände Gauben und Zwerchhäuser 
 

a) Zulässige Breite von Dachgauben: ∑(g) ≤ ½ B 
 

b) Zulässige Breite von Dachgauben plus Zwerchhäu-
sern: ∑(g+z) ≤ ½ B 

 
c) Zulässige Breite von Zwerchhäusern: ∑(z) ≤ 1/3 B 

 
3. Zugelassen sind für Hauptgebäude und straßenseitige 

Nebengebäude Giebel- oder Walmgauben und 
Zwerchhäuser mit stehenden Fensterformaten, gesamt 
bis zu 50 % der Dachbreite. Dachflächenfenster sind 
auf der straßenabgewandten Seite gestattet. 

 
4. Nicht zugelassen sind Schleppgauben oder flach ge-

deckte Gauben. Dacheinschnitte zur Ausbildung von 
Dachterrassen sind ebenfalls nicht gestattet. 

 
5. Abweichend zugelassen werden können kleinere An-

bauten mit untergeordneten Flachdächern, die als Ter-
rasse/Balkon genutzt oder begrünt werden. In Aus-
nahmefällen können für untergeordnete Nebenge-
bäude und Anbauten, sehr schmale Gebäude und in 
nicht einsehbaren Bereichen Pult- und Flachdächer er-
laubt werden. Dies ist mit der Stadt Königstein im 
Taunus abzustimmen und von dieser zu genehmigen. 
Schleppgauben sind nur in Ausnahmefällen erlaubt. 

 
 
 
 
 



4.3 Dacheindeckung 
 
1. Zugelassen sind: 
 

a) Bieberschwanzziegel als bevorzugter Ziegel, 
 

b) naturrote Pfanneneindeckungen, 
 

c) Naturschiefer.  
 
2. Nicht zugelassen sind: 
 

a) Engobierte oder glasierte Dachziegel, 
 

b) Dachziegel und Dachsteine in dunkelbraun und 
anthrazit, 

 
c) Metalldacheindeckungen, 
 

d) Kunststoffeindeckungen, 
 

e) glänzende Dachdeckungen, 
 

f) Solarthermie- und Photovoltaikanlagen. 
 
3. Abweichend zugelassen werden können, bei straßen-

abgewandten und von der Straße nicht einsehbaren 
Nebengebäuden und Nebendächern Flachdächer oder 
leicht geneigte Dächer (bis 20° Neigung). Diese dürfen 
eine Eindeckung mit Dachbahnen erhalten, diese muss 
jedoch farblich dem Vorderhaus angepasst werden. 

 

Ebenfalls abweichend zugelassen werden können So-
larthermie- und Photovoltaikanlagen auf straßenabge-
wandten und nicht von öffentlichen Flächen einsehba-
ren Dachflächen. Bei der Herstellung solcher Anlagen 
soll der Blick über die Dachlandschaft möglichst wenig 
gestört werden.  

 
4.4 Dachüberstand, Traufe, Ortgang, Dachrinnen, 

Fallrohre 
 

1. Zugelassen sind: 
 

a) Traufüberstände von maximal 30,0 cm Überstand 
und Ortgänge mit maximal 20,0 cm Überstand, 

 
b) Aufdachdämmung, wenn die Ortgänge und Trau-

fen nicht erhöht werden und die Dachabschlüsse 
in ihrem stadtbildprägenden Erscheinungsbild nicht 
verändert werden. 

 
Bei denkmalgeschützten Gebäuden ist die Ab-
stimmung mit der Unteren Denkmalbehörde 
notwendig. 
 
 



2. Nicht zugelassen sind: 
 

a) die Ausbildung von Ortgängen aus glänzendem 
Blech oder Kunststoff. 

 

b) eine Verschieferung unterhalb von Ortgangziegeln, 
um eine Aufdachdämmung abzudecken.  

 

c) Schaumkunststoffe, wie Polystyroldämmungen, 
Polyurethandämmungen. 

 

4.5 Dachausrichtung 
 

Im Kern der Altstadt im Bereich hinter dem „Alten Rathaus“ 
(siehe Anlage 1) sollen die Wechsel zwischen Trauf- und Gie-
belständigkeit erhalten bleiben. Dies ist mit der Stadt 
Königstein im Taunus abzustimmen. An Hauptachsen außer-
halb des Kerns der Altstadt sollen neue Gebäude traufständig 
hergestellt werden. Auch bei Umbau- und 
Sanierungsmaßnahmen soll die Dachkonstruktion, wie im 
Bestand vorhanden, wiederhergestellt werden. 
 
4.6 Dacheinschnitte/Loggien 
 
Nicht zugelassen sind Dacheinschnitte oder Loggien. Nur in 
Ausnahmefällen können in nicht einsehbaren Bereichen 
Dacheinschnitte (als Loggia) erlaubt werden.  

§ 9 
Bauteile und freistehendes Zubehör von 

besonderem Gestaltungswert 
1. Bauteile und freistehendes Zubehör, die 

gestalterisch ausgeprägt sind oder ein 
eigentümliches Gestaltungselement 
beinhalten - wie Gesimse, Gewände, 
Türen, Tore, Läden, Türrahmen, Türdrü-
cker, Beschläge, Hausschmuck, Holz- 
und Steinteile mit Verzierungen oder 
Schnitzwerk, Holzverschalungen, Ge-
denktafeln, Reliefs, Wappen, Inschrif-
ten, Beschriftungen, Schilder, freiste-
hende Tafeln oder Säulen, soweit diese 
Teile oder dieses Zubehör solche Merk-
male aufweisen -, sind werklich so zu 
behandeln, dass die gestalterische Aus-
prägung oder die Eigenheit des Gestal-
tungselementes wieder hervortritt. 

 
2. Bauteile und freistehendes Zubehör im 

Sinne des Abs. 1 sind wiederzuverwen-
den, wenn der Erhaltungszustand dies 
zulässt oder eine Instandsetzung mög-
lich ist; falls eine Wiederverwendung 
oder eine Instandsetzung nicht möglich 
ist, sind die Bauteile neu herzustellen, 
wenn dies zumutbar ist. 

§ 9 
Balkone, Loggien, Außentreppen 

 
9.1 Balkone und Loggien 
 
Zugelassen sind Balkone und Loggien nur im rückwärtigen, 
von der Straße nicht einsehbaren Bereich. Dies ist mit der 
Stadt Königstein im Taunus abzustimmen.  
 
9.2 Balkonbrüstungen und Sichtschutzelemente 
 
1. Zugelassen für Balkonbrüstungen und Sichtschutzein-

richtungen sind Holzkonstruktionen sowie verputztes 
Brüstungsmauerwerk. 

 
2. Nicht zugelassen sind Brüstungen als Stabgitterfertige-

lemente sowie Metallkonstruktionen in Kombination 
mit Bespannungen aus Gewebematerial, Kunststoffbe-
plankungen, glänzenden Metallblechen oder Holzimita-
tionen. 

 
3. Abweichend zugelassen sind Metallkonstruktionen in 

handwerklich guter Qualität, die sich an historischen 
Vorbildern orientieren. 

 
 
 
 
 



9.3 Außentreppen 
 
1. Zugelassen sind Treppenanlagen, die sich in Gestaltung 

und Dimension der Fassade anpassen sowie Treppen-
anlagen, die seitlich verputzt oder mit Natursteinver-
kleidung mit Stufen aus Natursteinen wie Sandstein, 
Taunusquarzit, Basalt, Basaltlava, Granit (nicht glän-
zend) sind. 

 
2. Nicht zugelassen sind Treppenanlagen aus Metallkon-

struktionen mit Holz- oder Gitterroststufen sowie Trep-
pengeländer als Stabgitterfertigelemente, Metallkon-
struktionen in Kombination mit Bespannungen aus 
Gewebematerial, Kunststoffbeplankungen, glänzenden 
Metallblechen oder Holzimitationen. 

 
3. Abweichend zugelassen sind Treppenanlagen aus Me-

tallkonstruktionen mit Holzstufen oder Gitterroststufen 
im rückwärtigen Grundstücksbereich. 

§ 10 
Werbeanlagen, Warenautomaten 

1. Werbeanlagen müssen sich nach Anord-
nung, Werkstoff, Größe, Form, Farbe, 
Gestaltung und in der Art der Werbung 
in die bauliche Anlage und in das Stra-
ßenbild harmonisch einfügen. Freiste-
hende Werbeanlagen - wie Plakatsäu-
len, Plakatwände - müssen sich nach 
Maßgabe des Satzes 1 in das Straßen-
bild einfügen. Werbeanlagen an Außen-
flächen von Gebäuden sollen auf den 
Erdgeschossbereich beschränkt bleiben. 
Werbeanlagen sind, auch mit Werbe-
anlagen benachbarter baulicher Anla-
gen, aufeinander abzustimmen. Werbe-
anlagen sollen nicht mit wechselndem 
oder sich bewegendem Licht oder mit 
sich bewegenden Konstruktionen aus-
gestattet werden. 

 
 
2. Nicht gestattet sind 
 

1. Werbeanlagen in grellen Farben, 
 
2. Bandwerbung mit einer Schrifthöhe 

von mehr als 50 cm, 
 
3. Großflächenwerbung, 
 
4. Werbeanlagen in einer Anordnung, 

die wesentliche Gliederungsele-
mente der Fassade überdeckt oder 
schneidet. 

 

§ 11 
Anlage zur Außenwerbung - Werbeanlagen 

 
11.1 Werbeanlagen 
 
1. Zugelassen sind an der Außenwandflucht liegende 

Haus- und Büroschilder, die nicht größer 0,3 m² sind 
und sich in der Farbe und Form in die Hausfassade ein-
fügen sowie Werbeanlagen für die Dauer von 12 Tagen 
für zeitlich begrenzte Veranstaltungen (z. B. Aus und 
Schlussverkäufe, Saisongeschäfte) an der Stätte der 
Leistung und zeitlich begrenzte besondere Veranstal-
tungen (z. B. Theater-, Sport-, Musik-, Vereins- und Kir-
chenveranstaltungen). 

 
2. Zugelassen sind an jeder Gebäudefassade bis zu einer 

Länge von 10,0 m pro Gewerbeeinheit höchstens zwei 
Werbeanlagen. Pro Werbeanlage darf maximal 30 % 
der Fassadenlänge genutzt werden. 

 
3. Sind mehrere werbeberechtigte Nutzer in einem Ge-

bäude, so sind die Werbeanlagen aufeinander abzu-
stimmen. 

 
4. Werbeanlagen sind nur zugelassen an der Stätte der 

Leistung (Betriebs- und/oder Ladenräume). Ausge-
nommen sind Hinweise durch Sammelsysteme der 
Stadt Königstein im Taunus. 

 
5. Anlagen sind bis zu einem Abstand von 0,1 m bis zur 

Unterkante der Fensterbrüstung des 1. Obergeschosses 
an den Gebäudefassaden zulässig. Auf ausreichende 
Abstände zu sonstigen Fassadengestaltungsmerkmalen 
wie Fenster, Gesimsbänder etc. ist zu achten. 

 
 



3. Werbeanlagen sollen, insbesondere als 
Werbeausleger, handwerklich gearbei-
tet sein und durch Darstellung bestimm-
ter Symbole auf die Betriebsart hinwei-
sen. Es sollen Einzelbuchstaben aus Me-
tall, die be- oder hinterleuchtet sein dür-
fen, oder auf die Fassade mit Farbe auf-
getragene Schrift verwendet werden. 

 
4. Für Warenautomaten gilt § 10 Abs. 2 

Nr. 4 dieser Satzung. Sie sollen vor die 
Wandaußenfläche nicht vortreten. 

 

6. Zugelassen sind für die Beleuchtung von Werbeanlagen 
nur Strahler oder eine indirekte Hinterleuchtung. 

 
7. Zugelassen sind Werbeanlagen nur, wenn sie parallel 

oder rechtwinklig zur Gebäudewand angebracht sind. 
 
8. Nicht zugelassen sind: 

 

a) Werbeanlagen, die wichtige konstruktive und ge-
stalterische Merkmale des Gebäudes bzw. der Fas-
sade oder auch historische Zeichen und Inschriften 
überdecken, 

 

b) Werbeanlagen mit grellen, schillernden Farben und 
Leuchtfarben, 

 
c) die verunstaltende Häufung von Werbeanlagen, 
 

d) bewegliche Werbeträger, wie z.B. Fahnen, Wind-
rädchen, Ballons, 

 

e) selbstleuchtende, durchscheinende Werbeanlagen 
(Leuchtkästen etc.) sowie Anlagen mit Wechsellicht 
und Anlagen mit Blendwirkung. Dies gilt auch für 
Werbeanlagen, die innen in Schaufenstern unter-
gebracht sind. 

 
9. Nicht zugelassen sind Beklebungen von Schaufenstern 

bzw. im Schaufenster aufgeklebte Werbeanlagen, die 
mehr als 15 % der Glasfläche bedecken. 

 
11.2 Auslegerwerbung (Auskragung in den 

öffentlichen Raum) 
 
1. Zugelassen sind: 
 

a) im rechten Winkel zur Gebäudewand angebrachte 
Werbeanlagen, wenn sie einschließlich Befestigung 
nicht mehr als 1,5 m in den Straßenraum hineinra-
gen, 

 

b) Werbeanlagen, wenn die geschlossene Fläche der 
Werbeanlage (Schild o. ä.) max. 0,4 m², bei einer 
filigranen Darstellung (z. B. durch zwei Schilder) 
max. 0,6 m² nicht übersteigt (ohne Auslegerkon-
struktion). 

 

2. Wenn Werbeanlagen in den öffentlichen Raum auskra-
gen, ist hierfür eine Sondergenehmigung durch die 
Stadt Königstein im Taunus erforderlich. 

 

11.3 Flachwerbung (parallel zur Gebäudewand ange-
brachte Werbeanlagen) 

 

1. Zugelassen sind parallel zur Gebäudewand angebrachte 
Werbeanlagen (Flachwerbung), wenn sie unmittelbar 
und flach an der Gebäudewand befestigt werden. 



2. Die Höhe der Werbeanlagen darf 0,5 m nicht über-
schreiten. 

 
3. Die Breite der Werbeanlage darf nicht länger als die 

Hälfte der Gebäudeseite - max. aber 3,5 m - sein. 
 
4. Abweichend zugelassen sind für parallel und recht-

winklig an der Wand angebrachte Werbeanlagen im 
Hinblick auf die Größe und Anbringung handwerklich 
und künstlerisch gestaltete Werbeanlagen (z. B. für auf 
Putz aufgemalte Schriftzüge mit Einzelbuchstaben). Art, 
Größe und Farbigkeit sind mit der Stadt Königstein im 
Taunus abzustimmen. 

 

11.4 Warenautomaten 
 

1. Warenautomaten dürfen wesentliche Gliederungsele-
mente der Fassade nicht überdecken oder schneiden. 
Sie dürfen nicht vor die Wandaußenfläche vortreten. 
Art, Größe und Farbigkeit sind mit der Stadt Königstein 
im Taunus abzustimmen.  

 
2. Im Kern der Altstadt (siehe Anlage 1) sind keine 

Warenautomaten zulässig. 

§ 11 
Einfriedigungen, Tore 

1. Einfriedigungen sind in heimischem 
Naturstein (wie etwa Taunusquarzit, Ba-
salt, Basaltlava, Sandstein) oder in hei-
mischer Natursteinverkleidung oder ver-
putzt oder aus Holz mit senkrecht ste-
henden Latten oder senkrecht stehen-
den Rund- oder Kanthölzern jeweils 
handwerklich schlicht herzustellen; 
kleinformatige Steine sind nicht gestat-
tet. Nicht gestattet sind Kunststoff- oder 
kunststoffverkleidete Zäune, Eisen-, 
Draht- und Drahtgeflechtzäune, Jäger-
zäune. 

 
2. Tore sind aus Holz mit stehenden Bret-

tern oder stehenden Rundhölzern oder 
aus Metall jeweils handwerklich schlicht 
herzustellen. Es sind gedeckte Anstriche 
gestattet, die auf die Fassade und das 
Straßenbild harmonisch abzustimmen 
sind. 

 

§ 8 
Türen und Tore 

 

8.1 Material und Gestaltung 
 

1. Zugelassen sind beim Einbau neuer Haustüren sowie 
Hof-, Einfriedungs- und Garagentoren nur Holzkon-
struktionen. 

 
2. Nicht zugelassen sind: 
 

a) Tür- und Toranlagen als durchlässige Gitterkon-
struktionen, 

 

b) Anlagen mit Sichtblenden aus Kunststoff, glänzen-
den Metallblechen oder Holzimitationen, 

 
c) Kunststofftüren, 
 
d) Aluminiumtüren. 

 
3. Abweichend zugelassen sind für Hof- und 

Einfriedungstore auch Metallkonstruktionen in guter 
handwerklicher Qualität, wenn sie historischen Toren 
nachempfunden sind. Ebenfalls abweichend zugelassen 
sind auch Garagentore in Metallkonstruktion mit 
Holzbeplankung (Echtholz). 

 
 
 
 
. 



§ 12 
Stütz- und Zugangsmauern, Treppen, 

Geländer im Freiflächenbereich 
Für Stütz- und Zugangsmauern gilt § 6 Abs. 
3, für Steintreppen § 6 Abs. 4 für Geländer § 
6 Abs. 5 dieser Satzung entsprechend. 
 

§ 12 
Private Freiflächen, Außenanlagen 

 
12.1 Grundstücksflächen, Einfriedungen 
 
1. Zugelassen sind Einfriedungen aus Natursteinen wie 

Sandstein, Taunusquarzit, Basalt, Basaltlava, Granit 
(nicht glänzend) sowie Einfriedungen aus senkrecht 
stehenden Holzlatten, handwerklich schlicht hergestellt. 

 
2. Nicht zugelassen sind: 
 

a) Einfriedungen als Stabgitterfertigelemente, 
 

b) Metallkonstruktionen in Kombination mit Bespan-
nungen aus Gewebematerial, Kunststoffbeplan-
kungen, glänzenden Metallblechen, 

 

c) Holzimitationen, 
 

d) Betonpalisaden, 
 

e) Faserzementplatten, 
 

f) Jägerzäune, 
 

g) mit Fliesen bekleidete Mauern, Spaltriemchen oder 
Backsteineinfriedungen. 

 
3. Abweichend zugelassen sind auch Metallkonstruktio-

nen in handwerklich guter Qualität, die sich an histori-
schen Vorbildern orientiert. Dies ist mit der Stadt 
Königstein im Taunus abzustimmen.  

 
12.2 Tore in Einfriedungen 
 
1. Zugelassen sind Tore in Einfriedungen nur als Holzkon-

struktionen. 
 
2. Nicht zugelassen sind Tür- und Toranlagen in Einfrie-

dungen als durchlässige Gitterkonstruktionen, Anlagen 
mit Sichtblenden aus Kunststoff, glänzenden Metallble-
chen oder Holzimitationen sowie Kunststoff und Alu-
minium. 

 
3. Abweichend zugelassen sind für Hof- und Einfriedungs-

tore auch Metallkonstruktionen in handwerklich guter 
Qualität, die sich an historischen Vorbildern orientieren. 
Dies ist mit der Stadt Königstein im Taunus abzustim-
men. 

 
12.3 Mülltonnen und Container 
 
Mülltonnen und Container sind im privaten Bereich, wenn 
möglich, von öffentlichen Bereichen nicht einsehbar unterzu-
bringen (z. B. Wandnischen, Heckennischen oder hinter 
Rankgerüsten).  
 



12.4 Freifläche 
 
Es ist nicht zugelassen in den nicht befestigten Bereichen 
Steingärten statt begrünte Flächen herzustellen. 
 
12.5 Kleine Bauteile, wie z. B. Hauslampen, Briefkästen 

und Klingelanlagen  
 
1. Zugelassen sind schlichte Ausführungen in handwerk-

lich guter Qualität in Anlehnung an historische Bauteile 
und Farbgebung.  

 
2. Nicht zugelassen sind Edelstahlelemente, Bauteile mit 

Sichtblenden aus Kunststoff oder glänzenden 
Metallblechen oder Holzimitationen sowie Kunststoff- 
und Aluminium. 

§ 13 
Pflaster 

Werden Grundstücksflächen befestigt, sollen 
Platten oder Rechteckpflaster aus Naturstein, 
Klinker oder Beton verwendet werden; eine 
verzahnte Pflasterung ist nicht zulässig. Altes 
Pflastermaterial soll wiederverwendet wer-
den, wenn Materialqualität und Rutschfes-
tigkeit dies zulassen. 
 

 

§ 14 
Ausnahmen und Befreiungen 

1. Von den Vorschriften dieser Satzung, 
die als Soll-Vorschriften aufgestellt sind, 
können Ausnahmen zugelassen wer-
den, wenn öffentliche Belange nicht 
entgegenstehen und die für die Aus-
nahmen festgelegten Voraussetzungen, 
soweit solche bestimmt sind, vorliegen. 
Ein öffentlicher Belang ist insbesondere 
der in § 3 Abs. 1 dieser Satzung festge-
legte Gestaltungsgrundsatz. 

 
2. Von zwingenden Vorschriften dieser 

Satzung kann auf schriftlichen oder zu 
begründenden Antrag Befreiung erteilt 
werden, wenn 

 
1. Gründe des Wohles der Allgemein-

heit die Abweichung erfordern 
 

oder 
 
2. die Durchführung der Vorschriften 

im Einzelfall zu einer offenbar nicht 
beabsichtigten Härte führen würde 
und die Abweichung mit den öf-
fentlichen Belangen vereinbar ist. 

 

§ 13 
Ausnahmen und Befreiungen 

 
1. Von den Vorschriften dieser Satzung können Ausnah-

men und Befreiungen zugelassen werden, wenn sie un-
ter Berücksichtigung des Zwecks der jeweiligen Anfor-
derung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich 
geschützten nachbarlichen Belange mit den öffentli-
chen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 
3 HBO vereinbar sind (Schutzzielbetrachtung). Zustän-
dig ist die Untere Bauaufsichtsbehörde. 

 
2. Die Zulassung von Abweichungen nach Abs. 1 ist ge-

sondert schriftlich zu beantragen. Der Antrag ist zu be-
gründen. 

 
Von den Vorschriften dieser Satzung können Ausnah-
men und Befreiungen zugelassen werden, wenn Ge-
genstand der Abweichungsentscheidung ausschließlich 
die im § 73 Abs. 4 HBO genannten Vorschriften sind. In 
diesem Falle ist die Gemeinde zuständig. Die Gemeinde 
hat die Bauaufsichtsbehörde von einer positiven Ent-
scheidung zu unterrichten. 



Ein öffentlicher Belang ist insbesondere der 
in § 3 Abs. 1 dieser Satzung festgelegte Ge-
staltungsgrundsatz. 

§ 15 
Ordnungswidrigkeiten 

1. Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieser Satzung werden als 
Ordnungswidrigkeiten mit Bußgeld ge-
ahndet. 

 
2. Nach § 76 Abs. 1 Nr. 20 der Hess. Bau-

ordnung kann die Ordnungswidrigkeit 
mit einer Geldbuße bis zu EUR 
15.000,00 geahndet werden. 

§ 14 
Ordnungswidrigkeiten 

 
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

ohne Erlaubnis oder Ausnahmegenehmigung 
 

a) den Gestaltungsvorschriften der §§ 4-10 zu wieder 
handelt, 

 
b) Anlagen der Außenwerbung entgegen den Gestal-

tungsvorschriften des § 11 errichtet, aufstellt, an-
bringt oder verändert, 

 
c) private Grundstücksflächen, Einfriedungen und 

Tore, Mülltonnen und Container und Freiflächen 
entgegen der Gestaltungsvorschriften des § 12 
herstellt und verändert. 

 
2. Nach § 86 Abs. 1 Nr. 23 HBO kann die Ordnungswid-

rigkeit mit einer Geldbuße bis zu 15.000,00 EUR ge-
ahndet werden. 

 
3. Gemäß § 86 Abs. 3 HBO können Ordnungswidrigkei-

ten mit einer Geldbuße bis zu 15.000,00 EUR je einzel-
nem Verstoß geahndet werden. 

 
4. Das Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) findet 

in seiner jeweils gültigen Fassung Anwendung. 
 
5. Zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 

1 Nr. 1 des Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten 
(OWiG) ist der Magistrat der Stadt Königstein im 
Taunus. 

§ 16 
Denkmalschutz 

Bestimmungen zum Denkmalschutz werden 
durch diese Satzung nicht berührt. 

§ 16 
Denkmalschutz 

 
1. Bestimmungen zum Denkmalschutz werden durch 

diese Satzung nicht berührt. 
 
2. Jeder Eigentümer ist dazu verpflichtet zu prüfen, ob 

sein Gebäude unter Denkmalschutz steht und ob eine 
denkmalrechtliche Genehmigung erforderlich ist. 

§ 17 
Bekanntmachung der Bilddokumenta-

tion durch öffentliche Auslegung 
Die Bilddokumentation und die sie ergän-
zenden zeichnerischen Darstellungen nach § 
3 Abs. 3 dieser Satzung werden 

 
vom 03.11.1986 bis 02.12.1986 

 
 

 



während der allgemeinen Dienstzeiten im 
Stadtbauamt Königstein, Burgweg 5 a (Mar-
stallgebäude), 1. Stock, zu jedermanns Ein-
sicht öffentlich ausgelegt (§ 6 der Hauptsat-
zung der Stadt Königstein im Taunus vom 
14.04.1981). 

§ 18 
In-Kraft-Treten 

Diese Satzung tritt mit Wirkung vom 
03.12.1986 in Kraft. 

§ 17 
Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt mit Wirkung vom XX.XX.2021 in Kraft. 

1 Anlage 
 

Anlagen 
 
1. Dachausrichtung inkl. Abgrenzung Kern der Altstadt 

und Hauptachsen 
 
2. Beispiele zulässiger Farben 

 
Hinweis: 
 
Nach § 5 Abs. 3 der Hessischen Gemeindeordnung sind Satzungen auszufertigen. Daher 
wurde nachfolgender Ausfertigungsvermerk in die neue Satzung eingefügt: 
 
Ausfertigungsvermerk: 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieser Satzung mit dem hierzu ergangenen Beschluss der 
Stadtverordnetenversammlung übereinstimmt und dass die für die Rechtswirksamkeit maßge-
benden Verfahrensvorschriften eingehalten wurden. 
 
Die Satzung wird hiermit ausgefertigt. 
 
Königstein im Taunus, den xx.xx.2021 Der Magistrat 
 
 
 
 
 Leonhard Helm 
 Bürgermeister 




